
Nr. 473

Verordnung zur Änderung der AVVO

Nachdem die Bistums-KODA gemäß § 13 Absatz 8 der
Bistums-KODA-Ordnung und die Zentral-KODA jeweils
für ihren Zuständigkeitsbereich gemäß § 3 Absatz 1 
Ziffer 1 der Zentral-KODA-Ordnung übereinstimmende
Beschlüsse gefasst haben, wird die folgende

Verordnung
erlassen:

Die Arbeitsvertrags- und Vergütungsordnung für den
kirchlichen Dienst in der Erzdiözese Freiburg – AVVO –
vom 11. Dezember 1996 (ABl. 1997, S. 1), zuletzt geän-
dert durch Verordnung vom 31. März 2004 (ABl. 
S. 317), wird wie folgt geändert:

Artikel I
Änderung der Versorgungsordnung 

(Anlage 2 zur AVVO)

Die Ordnung zum Abschluss einer betrieblichen Zu-
satzversicherung bei der Kirchlichen Zusatzversor-
gungskasse des Verbandes der Diözesen Deutschlands
(KZVK) – Versorgungsordnung – (Anlage 2 zur AVVO)
wird wie folgt geändert:

1. § 3 Absatz 1 Buchstabe n wird wie folgt geändert: 

In Satz 1 werden die Worte „für ein auf nicht mehr
als fünf Jahre befristetes Arbeitsverhältnis eingestellt
wurden“ durch die Worte „für ein befristetes Ar-
beitsverhältnis eingestellt wurden, in dem sie wegen
der Dauer der Befristung die Wartezeit nicht erfüllen
können,“ ersetzt.

2. § 5 Absatz 3 erhält folgende Fassung:  

„Die freiwillige Versicherung erfolgt in Anlehnung an
das Punktemodell.“

3. § 7 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 4 erhält folgende Fassung:

„Bei einer nach dem 31. Dezember 2002 begin-
nenden Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz
ist – unter Berücksichtigung des Satzes 2 – zu-
satzversorgungspflichtiges Entgelt während des
Altersteilzeitarbeitsverhältnisses das 1,8-fache der
zur Hälfte zustehenden Bezüge nach § 4 TV-Al-
tersteilzeit zuzüglich derjenigen Bezüge, die in
voller Höhe zustehen.“

b) In Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort „Ren-
tenversicherung“ die Worte „(West bzw. Ost)“ 
eingefügt.

4. § 8 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 werden die Worte „ohne Arbeitsent-
gelt“ gestrichen und folgende Sätze 2 und 3 ange-
fügt: 

„Es werden je Kind höchstens 36 Kalendermonate
berücksichtigt; Zeiten nach § 6 Absatz 1 MuSchG
werden den Zeiten nach Satz 1 gleichgestellt. 
Bestehen mehrere zusatzversorgungspflichtige 
Arbeitsverhältnisse im Sinne des Satzes 1 be- 
stimmt die/der Pflichtversicherte, für welches 
Arbeitsverhältnis die Versorgungspunkte nach 
Satz 1 berücksichtigt werden.“

b) Absatz 3 wird um folgenden Satz 2 ergänzt:

„Bezüge, die in voller Höhe zustehen, werden voll
berücksichtigt.“

5. In § 9 Absatz 1 Satz 2 werden nach den Worten
„2001, werden“ die Worte „ohne Berücksichtigung
der Altersfaktoren“ eingefügt sowie folgender Satz 3
angefügt: 

„Eine Verzinsung findet vorbehaltlich der in der Sat-
zung der KZVK geregelten Versorgungspunkte aus
Gutschriften aus Überschüssen nicht statt.“
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6. § 10 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 4 werden nach den Worten „am 31. De-
zember 2001“ die Worte „das 52. Lebensjahr 
vollendet haben und“ eingefügt.

bb) Es wird folgender Satz 5 angefügt:
„Werden in den Fällen des Satzes 4 die Voraus-
setzungen für die Mindestgesamtversorgung 
zwischen dem Zeitpunkt der Hochrechnung 
nach Satz 4 und der Vollendung des 63. Le-
bensjahres erfüllt, erfolgt die Berechnung der 
Anwartschaft abweichend von Satz 4 bezogen 
auf den Zeitpunkt, zu dem die Voraussetzungen 
der Mindestgesamtversorgung erfüllt wären.“

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Für Beschäftigte, die vor dem 14. November
2001 Altersteilzeit oder einen Vorruhestand ver-
einbart haben, gilt Absatz 2 mit folgenden Maß-
gaben:

a) An die Stelle des 63. Lebensjahres tritt das ver-
einbarte Ende des Altersteilzeitarbeitsverhält-
nisses bzw. in den Fällen des Vorruhestandes 
das Alter, zu dem nach der Vorruhestandsver-
einbarung die Rente beginnen würde.

b) Der anzurechnende Bezug nach Absatz 4 wird 
in den Fällen, in denen die Mindestgesamtver-
sorgung nach dem bis zum 31. Dezember 2000 
geltenden Zusatzversorgungsrecht maßgeblich 
gewesen wäre, um die Abschläge vermindert, 
die sich zu dem Zeitpunkt, auf den die Startgut-
schrift hochgerechnet wird, voraussichtlich er-
geben werden; diese Abschläge sind der Zu-
satzversorgungseinrichtung vom Mitarbeiter in 
geeigneter Weise nachzuweisen. Die Startgut-
schrift ist in den Fällen des Satzes 1 um den Be-
trag der sich im Zeitpunkt der Hochrechnung 
nach Satz 1 voraussichtlich ergebenden Ab-
schläge satzungsgemäß zu erhöhen.“

c) Es wird folgender Absatz 3a eingefügt:

„(3a) Pflichtversicherte, bei denen der Versiche-
rungsfall der vollen Erwerbsminderung vor dem 
1. Januar 2007 eingetreten ist, deren Startgut-
schrift nach Absatz 1 berechnet wurde und die
am 31. Dezember 2001

a) das 47. Lebensjahr vollendet sowie

b) mindestens 120 Umlagemonate zurückgelegt 
hatten, 

erhalten in Abweichung von dem üblichen Ver-
fahren eine zusätzliche Startgutschrift in Höhe des
Betrages, um den die Startgutschrift nach Absatz 2
die Startgutschrift nach Absatz 1 übersteigt; bei
Berechnung der Startgutschrift nach Absatz 2 sind

die Maßgaben der Sätze 2 und 3 zu beachten. Die
Berechnung erfolgt bezogen auf die Vollendung
des 63. Lebensjahres. Als anzurechnender Bezug
wird die tatsächliche, entsprechend Absatz 5 auf
das vollendete 63. Lebensjahr hochgerechnete ge-
setzliche Rente zugrunde gelegt. Die sich nach den
Sätzen 1 bis 3 ergebende zusätzliche Startgut-
schrift gilt als soziale Komponente im Sinne des 
§ 8.“

Artikel II
Änderung der Regelung über die Entgelt-

umwandlung (Anlage 3 zur AVVO)

Die Regelung über die Entgeltumwandlung (Anlage 3
zur AVVO) wird wie folgt geändert:

1. § 6 erhält folgende Fassung:

„§ 6
Berechnung des Zuschusses

Der Dienstgeber gewährt ausschließlich für die Brut-
toentgeltumwandlung einen Zuschuss nach § 5. Es
wird sowohl die Entgeltumwandlung aus laufendem
Entgelt als auch aus Einmalzahlungen bezuschusst.
Der Zuschuss wird jeweils auf den vom Mitarbeiter
verwendeten Betrag gewährt. Er darf zusammen mit
dem Dienstgeberbeitrag an der betrieblichen Alters-
versorgung und den umgewandelten Entgeltbe-
standteilen den steuerfreien Höchstbetrag nach § 3
Nr. 63 Satz 1 EStG nicht überschreiten.“

2. Im Anschluss an § 8 wird folgender § 9 angefügt:

„§ 9
Befristete Inkraftsetzung

Diese Regelung tritt zum 1. Juni 2002 in Kraft und
gilt bis zum 31. Dezember 2008.“

Artikel III
Inkrafttreten/Übergangsvorschriften

(1) Artikel I tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2001 in
Kraft. Abweichend von Satz 1 tritt Artikel I Ziffer 3
Buchstabe b am 1. Juli 2003 in Kraft.

(2) Artikel II tritt am 1. Januar 2005 in Kraft. Gleichzei-
tig wird Artikel X § 2 Absatz 2 der Verordnung zur Än-
derung der AVVO und anderer arbeitsrechtlicher Vor-
schriften sowie zur Inkraftsetzung von Tarifverträgen
vom 9. Juli 2002 (ABl. S. 317) aufgehoben.

(3) Auf Entgeltvereinbarungen, die vor dem 1. Januar
2005 abgeschlossen worden sind, gilt die Anlage 3 zur
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AVVO (Regelung über Entgeltumwandlung) in ihrer zu-
letzt durch Verordnung zur Änderung der AVVO vom
10. Dezember 2002 (ABl. 2003, S. 43) geänderten Fas-
sung weiter.

(4) Soweit die Versicherungsfreiheit nach § 3 Absatz 1
Buchst. n der Versorgungsordnung (Anlage 2 zur AVVO)
auf Antrag vor dem 31. März 2003 in Anspruch ge-
nommen worden ist, hat es in den Fällen, in denen die
Wartezeit wegen der Dauer der Befristung erfüllt wer-
den kann, damit sein Bewenden.

(5) Das Erzbischöfliche Ordinariat wird ermächtigt, den
Wortlaut der Versorgungsordnung (Anlage 2 zur AVVO)
in der geltenden Fassung bekannt zu machen.

Freiburg im Breisgau, den 1. Dezember 2004

Erzbischof

Bekanntmachung der Neufassung der
Anlage 2 zur AVVO

Aufgrund von Artikel III Absatz 5 der Verordnung zur
Änderung der Arbeitsvertrags- und Vergütungsordnung
für den kirchlichen Dienst in der Erzdiözese Freiburg 
– AVVO – vom 17. Dezember 2004 (ABl. S. 435) macht
das Erzbischöfliche Ordinariat den Wortlaut der An-
lage 2 zur AVVO nachstehend neu bekannt:

Ordnung zum Abschluss einer betrieblichen Zusatz-
versicherung bei der Kirchlichen Zusatzversor-
gungskasse des Verbandes der Diözesen Deutsch-
lands (KZVK) – Versorgungsordnung –

Abschnitt I

§ 1 
Geltungsbereich

(1) Diese Ordnung gilt für die Arbeits-/Ausbildungsver-
hältnisse jener Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, de-
ren Dienstgeber Beteiligte bei der Kirchlichen Zusatz-
versorgungskasse des Verbandes der Diözesen Deutsch-
lands sind (§ 28 Buchstaben c und d AVVO).

(2) Arbeits-/Ausbildungsverhältnisse, in denen bei In-
krafttreten dieser Ordnung Ansprüche auf betriebliche Al-
tersversorgung über andere Durchführungswege einge-
räumt waren, bleiben, soweit sie fortbestehen, unberührt.

§ 2 
Versorgungsanspruch

Anspruch auf eine zusätzliche Alters-, Erwerbsminde-
rungs- und Hinterbliebenenversorgung (Zusatzversor-
gung) besteht vom Beginn des Arbeits-/Ausbildungs-
verhältnisses an für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
die unter § 1 fallen, 

a) die das 17. Lebensjahr vollendet haben, 

b) die bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres die War-
tezeit erfüllen können, wobei frühere Versicherungs-
zeiten, die auf die Wartezeit angerechnet werden, zu
berücksichtigen sind, 

c) mit denen die Pflichtversicherung – auch in den Fällen
des § 3, mit Ausnahme der Buchstaben g und h –
arbeitsvertraglich vereinbart wurde. 

§ 3 
Ausnahmen von der Versicherungspflicht

(1) Versicherungsfrei sind Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, die 

a) eine Anwartschaft oder einen Anspruch auf lebens-
längliche Versorgung nach beamten- oder soldaten-
rechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen oder 
entsprechenden kirchenrechtlichen Regelungen min-
destens in Höhe der beamtenrechtlichen Mindest-
versorgungsbezüge haben und denen Hinterbliebe-
nenversorgung gewährleistet ist oder

b) bis zum Beginn der Beteiligung ihres Dienstgebers
bei der KZVK oder einer anderen Zusatzversor-
gungseinrichtung, von der Versicherungen überge-
leitet werden, nach einer kollektivrechtlichen Rege-
lung, einer Ruhelohnordnung oder einer entspre-
chenden Bestimmung für den Fall der Dienst-
unfähigkeit oder des Erreichens einer Altersgrenze
einer Anwartschaft oder einen Anspruch auf eine
vom Dienstgeber zu gewährende lebenslängliche
Versorgung und Hinterbliebenenversorgung auf der
Grundlage des nach der Regelung ruhegeldfähigen
Arbeitsentgelts und der Dauer der Dienstjahre, Be-
triebszugehörigkeit oder dergleichen haben oder

c) geringfügig im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV be-
schäftigt sind oder

d) für das bei den Beteiligten bestehende Arbeitsver-
hältnis aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder ver-
traglicher Vorschrift einer anderen Zusatzversor-
gungseinrichtung (Versorgungsanstalt der deutschen
Bühnen, Versorgungsanstalt der deutschen Kultur-
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orchester, Bahnversicherungsanstalt Abteilung B
oder einer gleichartigen Versorgungseinrichtung) an-
gehören muss oder

e) aufgrund einer KODA-Regelung, der Satzung der
KZVK oder der Satzung einer anderen Zusatzversor-
gungseinrichtung, von der Versicherungen überge-
leitet werden, von der Pflicht zur Versicherung 
befreit worden sind oder 

f) als Beschäftigte eines Mitglieds eines der Vereini-
gung der kommunalen Arbeitgeberverbände an-
gehörenden Arbeitgeberverbandes nicht unter den
Personenkreis des § 1 des Tarifvertrages über die
zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten des 
öffentlichen Dienstes (ATV-K) fallen oder als Be-
schäftigte eines sonstigen Beteiligten nicht unter
den Personenkreis dieser Vorschrift fielen, wenn
die Beteiligten diesen Tarifvertrag anwenden wür-
den oder

g) bei der Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen
oder der Versorgungsanstalt der deutschen Kultur-
orchester freiwillig weiterversichert sind, und zwar
auch dann, wenn diese freiwillige Weiterversiche-
rung später als drei Monate nach Beginn des Ar-
beitsverhältnisses endet oder

h) Rente wegen Alters nach §§ 35 – 40 bzw. §§ 236 –
238 SGB VI als Vollrente erhalten oder erhalten 
haben oder bei denen der Versicherungsfall der
Altersrente bei einer Zusatzversorgungseinrich-
tung, von der Überleitungen erfolgen, eingetreten
ist oder

i) Anspruch auf Übergangsversorgung nach Nummer 6
der Sonderregelungen 2 n oder Nummer 4 der Son-
derregelungen 2 x zum Bundes-Angestelltentarifver-
trag besitzen oder 

k) mit Rücksicht auf ihre Zugehörigkeit zu einem aus-
ländischen System der sozialen Sicherung nicht der
Pflichtversicherung in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung unterliegen und sich dort auch nicht frei-
willig versichert haben oder

l) ihre Rentenanwartschaften aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung oder einem sonstigen Alterssi-
cherungssystem auf ein Versorgungssystem der 
europäischen Gemeinschaften oder ein Versor-
gungssystem einer europäischen Einrichtung (z. B.
europäisches Patentamt, europäisches Hochschulin-
stitut, Eurocontrol) übertragen haben oder

m) als Mitglied des Versorgungswerks der Presse auf  
ihren schriftlichen Antrag von der Versicherungs-
pflicht befreit worden sind oder 

n) als Beschäftigte mit einer wissenschaftlichen Tätig-
keit an Hochschulen oder Forschungseinrichtungen
für ein befristetes Arbeitsverhältnis eingestellt wur-
den, in dem sie wegen der Dauer der Befristung die
Wartezeit nicht erfüllen können, und bisher keine
Pflichtversicherungszeiten in der Zusatzversorgung
haben auf ihren schriftlichen Antrag von der Kasse
befreit worden sind.

(2) Absatz 1 Buchst. a und b gilt nicht für Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, die nur Anspruch auf Witwen-,
Witwer- oder Waisengeld oder einen entsprechenden
Unterhaltsbeitrag haben.

§ 4 
Versicherung

(1) Der Dienstgeber erfüllt den Anspruch auf  Zusatz-
versorgung durch Versicherung bei der KZVK nach
Maßgabe dieser Versorgungsordnung. 

(2) Der Anspruch auf Leistungen aus der Zusatzversor-
gung richtet sich ausschließlich nach der Satzung der
KZVK in ihrer jeweiligen Fassung sowie den Aus-
führungsbestimmungen zur Satzung. Dieser Anspruch
kann nur gegenüber der KZVK geltend gemacht wer-
den.

§ 5
Freiwillige Versicherung

(1) Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird die
Möglichkeit eröffnet, durch Entrichtung eigener Bei-
träge unter Inanspruchnahme der steuerlichen Förde-
rung bei der KZVK nach deren Satzungsvorschriften
eine zusätzliche kapitalgedeckte Altersvorsorge im
Rahmen der betrieblichen Altersversorgung aufzu-
bauen. Nach Beendigung der Pflichtversicherung kann
die bestehende oder neu aufgenommene freiwillige Ver-
sicherung – unabhängig davon, ob eine steuerliche 
Förderung möglich ist – längstens bis zum Eintritt des
Versicherungsfalls fortgesetzt werden. Die Fortsetzung
ist innerhalb einer Ausschlussfrist von drei Monaten
nach Beendigung der Pflichtversicherung zu beantra-
gen.

(2) Die eigenen Beiträge der Pflichtversicherten zur frei-
willigen Versicherung werden entsprechend deren
schriftlicher Ermächtigung vom Dienstgeber aus dem
Arbeitsentgelt an die Zusatzversorgungseinrichtung ab-
geführt.

(3) Die freiwillige Versicherung erfolgt in Anlehnung an
das Punktemodell.

(4) Das Nähere regelt die Satzung der KZVK.
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§ 6
Anmeldung und Abmeldung

(1) Der Dienstgeber meldet die Mitarbeiterin/den Mit-
arbeiter mit Beginn des versicherungspflichtigen Ver-
tragsverhältnisses bei der KZVK an.

(2) Mit Ende des versicherungspflichtigen Vertragsver-
hältnisses meldet der Dienstgeber die Versicherten bei
der KZVK ab.

§ 7
Beiträge / Zuschüsse

(1) Der Beitrag des Dienstgebers zur Zusatzversorgung
beträgt 4 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts.
Zusatzversorgungspflichtiges Entgelt sind die steuer-
pflichtigen Bezüge. Bestandteile des zusatzversor-
gungspflichtigen Entgelts oberhalb der Summe aus 
Endgrundvergütung und Familienzuschlag einer/s kin-
derlos verheirateten Angestellten der Vergütungsgrup-
pe I BAT (VkA) bzw. BAT-O (VkA) – jährlich einmal
einschließlich der Zuwendung, wenn die/der Beschäf-
tigte eine zusatzversorgungspflichtige Zuwendung er-
hält – werden mit dem 3,25-fachen Wert als Berech-
nungsgrundlage herangezogen, wenn für die/den Be-
schäftigte/n am 31.12.2001 schon und am 01.01.2002
noch eine zusätzliche Umlage nach Maßgabe der Sat-
zung der KZVK gezahlt wurde. Bei einer nach dem
31.12.2002 beginnenden Altersteilzeit nach dem Alter-
steilzeitgesetz ist – unter Berücksichtigung des Satzes 2
– zusatzversorgungspflichtiges Entgelt während des Al-
tersteilzeitarbeitsverhältnisses das 1,8-fache der zur
Hälfte zustehenden Bezüge nach § 4 TV-Altersteilzeit
zuzüglich derjenigen Bezüge, die in voller Höhe zuste-
hen. Wird ein Beitrag an die gesetzliche Rentenver-
sicherung gezahlt, der den Mindestbeitrag nach § 3
Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe (b) des Altersteilzeitgesetzes
übersteigt, ist das zusatzpflichtige Entgelt entsprechend
zu erhöhen. Eine Entgeltumwandlung vermindert nicht
die Bemessungsgrundlage nach Satz 1.

(2) Kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt sind

a) Bestandteile des Arbeitsentgelts, die durch KODA-
Regelung, Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung oder
Arbeitsvertrag ausdrücklich als nicht zusatzversor-
gungspflichtig bezeichnet sind, 

b) Aufwendungen des Dienstgebers für eine Zukunfts-
sicherung des/der Beschäftigten,

c) Krankengeldzuschüsse,

d) einmalige Zahlungen (z. B. Zuwendungen, Urlaubs-
abgeltungen), die aus Anlass der Beendigung, des
Eintritts des Ruhens oder nach der Beendigung des

Arbeits-/Ausbildungsverhältnisses gezahlt werden;
die Teilzuwendung, die der Mitarbeiterin und dem
Mitarbeiter, die mit Billigung ihres bisherigen Dienst-
gebers zu einem anderen kirchlichen Dienstgeber
übertreten, der seine Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter bei der KZVK oder einer anderen Zusatzversor-
gungseinrichtung, zu der die Versicherungen über-
geleitet werden, versichert, gezahlt wird, ist dage-
gen zusatzversorgungspflichtiges Entgelt,

e) einmalige Zahlungen (z. B. Zuwendungen) insoweit,
als bei ihrer Berechnung Zeiten berücksichtigt sind,
für die keine Beiträge für laufendes zusatzversor-
gungspflichtiges Entgelt zu entrichten sind, 

f) vermögenswirksame Leistungen, Jubiläumszuwen-
dungen,

g) Sachbezüge, die während eines Zeitraumes gewährt
werden, für den kein laufendes zusatzversorgungs-
pflichtiges Entgelt zusteht,

h) geldwerte Vorteile, die steuerlich als Arbeitslohn gel-
ten,

i) geldliche Nebenleistungen, wie Ersatz von Wer-
bungskosten (z. B. Aufwendungen für Werkzeuge,
Berufskleidung, Fortbildung) sowie Zuschüsse (z. B.
zu Fahr-, Heizungs-, Wohnungs-, Essens-, Kon-
toführungskosten), 

k) Mietbeiträge an Beschäftigte mit Anspruch auf Tren-
nungsgeld (Trennungsentschädigung),

l) Schulbeihilfen,

m) einmalige Zuwendungen anlässlich des Erwerbs ei-
nes Diploms einer Verwaltungs- oder Wirtschafts-
akademie,

n) Prämien im Rahmen des behördlichen oder betrieb-
lichen Vorschlagswesens,

o) Erfindervergütungen,

p) Kassenverlustentschädigungen (Mankogelder, Fehl-
geldentschädigungen),

q) Einkünfte, die aus ärztlichen Liquidationserlösen zu-
fließen,

r) einmalige Unfallentschädigungen,

s) Aufwandsentschädigungen; reisekostenähnliche
Entschädigungen; Entgelte aus Nebentätigkeiten;
Tantiemen, Provisionen, Abschlussprämien und ent-
sprechende Leistungen; einmalige und sonstige nicht
laufend monatlich gezahlte über- oder außertarifli-
che Leistungen oder vergleichbare Leistungen in
nicht kollektivrechtlich geregelten Arbeitsverhältnis-
sen, 

t) Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtar-
beit.
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(3) Kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt ist ferner
der Teil des steuerpflichtigen Arbeitsentgelts, der nach
Anwendung des Absatzes 2 den 2,5-fachen Wert der
monatlichen Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzli-
chen Rentenversicherung (West bzw. Ost) übersteigt.
Haben Beschäftigte für einen Kalendermonat oder für
einen Teil eines Kalendermonats Anspruch auf Kran-
kengeldzuschuss – auch wenn dieser wegen der Höhe
der Belastungen des Sozialversicherungsträgers nicht
gezahlt wird –, gilt für diesen Kalendermonat als zu-
satzversorgungspflichtiges Entgelt der Urlaubslohn (zu-
züglich eines etwaigen Sozialzuschlags) bzw. die Ur-
laubsvergütung für die Tage, für die Anspruch auf Lohn,
Vergütung, Urlaubslohn, Urlaubsvergütung oder Kran-
kenbezüge besteht. In diesem Kalendermonat geleistete
einmalige Zahlungen sind neben dem Urlaubslohn bzw.
der Urlaubsvergütung nach Maßgabe der Sätze 1 und 2
zusatzversorgungspflichtiges Entgelt. Für Pflichtversi-
cherte, die zur Übernahme von Aufgaben der Entwick-
lungshilfe im Sinne des § 1 Entwicklungshelfer-Gesetz
vom 18.06.1969 in der jeweils geltenden Fassung ohne
Arbeitsentgelt beurlaubt sind, hat der Beteiligte für die
Zeit der Beurlaubung Beiträge an die Kasse abzuführen,
wenn der Träger der Entwicklungshilfe die Beiträge er-
stattet. Für die Bemessung der Beiträge gilt als zusatz-
versorgungspflichtiges Entgelt das Entgelt, von dem
nach § 166 Abs. 1 Nr. 4 SGB VI die Beiträge für die ge-
setzliche Rentenversicherung zu berechnen sind.

(4) Von der Verpflichtung zur Beitragszahlung gemäß
Absatz 1 kann bis zu einer Mindesthöhe von zwei v. H.
für die Dauer von bis zu drei Jahren abgewichen 
werden, wenn sich die Einrichtung in einer wirtschaft-
lichen Notlage befindet. Die Feststellung der wirtschaft-
lichen Notlage wird  durch die Kommission oder einem
von ihr eingesetzten Ausschuss getroffen. Die Regelung
kann verlängert werden.

(5) Beiträge sind für den Zeitraum zu tragen, für den
der Mitarbeiterin/dem Mitarbeiter ein Anspruch auf
Vergütung oder auf Sozialbezüge nach der für sie maß-
gebenden Vergütungsordnung zusteht.

(6) Der Dienstgeber trägt darüber hinaus weitere Zu-
schüsse/Sanierungsgelder nach Maßgabe der Satzung
der KZVK.

§ 8
Soziale Komponenten

(1) Für die Pflichtversicherten ergeben sich Versor-
gungspunkte aus Beiträgen, Gutschriften aus Über-
schüssen und für soziale Komponenten nach Maßgabe
der Satzung der KZVK und der Absätze 2 bis 5.

(2) Für jeden vollen Kalendermonat, in dem das Ar-
beitsverhältnis wegen einer Elternzeit nach § 15 des

Bundeserziehungsgeldgesetzes ruht, werden für jedes
Kind, für das ein Anspruch auf Elternzeit besteht, die
Versorgungspunkte berücksichtigt, die sich bei einem
zusatzversorgungspflichtigen Entgelt von 500,00 Euro
in diesem Monat ergeben würden. Es werden je Kind
höchstens 36 Kalendermonate berücksichtigt; Zeiten
nach § 6 Absatz 1 MuSchG werden den Zeiten nach
Satz 1 gleichgestellt. Bestehen mehrere zusatzver-
sorgungspflichtige Arbeitsverhältnisse im Sinne des 
Satzes 1 bestimmt die/der Pflichtversicherte, für wel-
ches Arbeitsverhältnis die Versorgungspunkte nach 
Satz 1 berücksichtigt werden.

(3) Während der Altersteilzeit nach dem Altersteilzeit-
gesetz werden den aufgrund der Pflichtversicherung für
Entgelte erworbenen Versorgungspunkten so viele Ver-
sorgungspunkte hinzugerechnet, dass diese insgesamt
mit dem 1,8-fachen Wert berücksichtigt werden. Be-
züge, die in voller Höhe zustehen, werden voll berück-
sichtigt.

(4) Bei Invalidität werden vom Eintritt des Versiche-
rungsfalls, frühestens von der letzten Beitragszahlung
zur Pflichtversicherung, bis zur Vollendung des 60. Le-
bensjahres Versorgungspunkte hinzugerechnet. Die
Hinzurechnung beträgt für jeweils 12 volle, bis zur Voll-
endung des 60. Lebensjahres fehlende Kalendermonate
so viele Versorgungspunkte, wie dies dem Verhältnis
vom durchschnittlichem monatlichen zusatzversor-
gungspflichtigen Entgelt der letzten drei Kalenderjahre
vor Eintritt des Versicherungsfalls zum Referenzentgelt
entspricht; bei Berechnung des durchschnittlichen Ent-
gelts werden Monate ohne zusatzversorgungspflichti-
ges Entgelt nicht berücksichtigt. Ist in diesem Zeitraum
kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt angefallen, ist
für die Berechnung nach Satz 2 das Entgelt zu Grunde
zu legen, das sich als durchschnittliches monatliches
zusatzversorgungspflichtiges Entgelt im Kalenderjahr
vor dem Rentenbeginn ergeben hätte.

(5) In dem in Art. 3 des Einigungsvertrages genannten
Gebiet werden für die Pflichtversicherung, unabhängig
vom tatsächlichen Beitrag, Versorgungspunkte auf der
Basis des Beitragssatzes hinzugerechnet, der auch im
übrigen Bundesgebiet gemäß § 7 Abs. 1 für die Pflicht-
versicherung erhoben wird.

a) Die hinzugerechneten Versorgungspunkte werden zu
einem Drittel aus den Überschüssen des Abrech-
nungsverbandes P der KZVK und zu einem weiteren
Drittel durch einen Zuschuss der zum 31.12.2001
vorhandenen Beteiligten aus dem übrigen Bundesge-
biet und schließlich zu einem weiteren Drittel durch
einen Zuschuss des Verbandes der Diözesen Deutsch-
lands in seiner Eigenschaft als Dachorganisation aller
Diözesen finanziert.
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b) Der insgesamt zur Finanzierung aufzubringende Zu-
schuss ergibt sich im Jahre 2002 aus der Differenz
zwischen dem Pflichtbeitrag Ost und dem Pflichtbei-
trag West (1 v. H. und 4 v. H. des zusatzversorgungs-
pflichtigen Entgelts). Er vermindert sich jährlich in-
soweit, wie der Pflichtbeitrag Ost angehoben wird.
Der Beitragssatz Ost wird in zehn jährlichen Schritten
von jeweils 0,3 Prozentpunkten angehoben.

c) Basis für die Belastung des jeweiligen Dienstgebers ist
das jährliche zusatzversorgungspflichtige Entgelt aller
am 31.12.2001 bei ihm pflichtversicherten Mitarbei-
terinnen/Mitarbeiter. Das Verhältnis dieses Entgelts
zum gesamten jährlichen zusatzversorgungspflichti-
gen Entgelt aller Dienstgeber im übrigen Bundesge-
biet ist der Verteilungsmaßstab.

Abschnitt II

Übergangsregelungen für Anwartschaften 
der Versicherten

§ 9
Grundsätze

(1) Für die Versicherten werden die Anwartschaften
(beitragslose Versorgungspunkte) nach dem am
31.12.2000 geltenden Recht der Zusatzversorgung ent-
sprechend den §§ 73 und 74 der Satzung der KZVK er-
mittelt. Die Anwartschaften nach Satz 1, unter Ein-
schluss des Jahres 2001, werden ohne Berücksichti-
gung der Altersfaktoren in Versorgungspunkte umge-
rechnet, indem der Anwartschaftsbetrag durch den
Messbetrag von 4,00 Euro geteilt wird; sie werden dem
Versorgungskonto (§ 34 Abs. 1 Satzung KZVK) ebenfalls
gutgeschrieben. Eine Verzinsung findet vorbehaltlich
der in der Satzung der KZVK geregelten Versorgungs-
punkte aus Gutschriften aus Überschüssen nicht statt.

(2) Das Jahr 2001 wird entsprechend dem „Alters-
vorsorgeplan 2001" (Anlage 5 Tarifvertrag Altersver-
sorgung – ATV bzw. Altersvorsorge-TV-Kommunal –
ATV-K) berücksichtigt; dies gilt auch für im Jahr 2001
eingetretene Rentenfälle. Ist der Versicherungsfall der
teilweisen oder vollen Erwerbsminderung im Jahr 2001
eingetreten, gilt Satz 1 mit der Maßgabe, dass die zu-
satzversorgungsrechtliche Umsetzung der Neuregelun-
gen im gesetzlichen Erwerbsminderungsrecht aus der
33. Satzungsänderung berücksichtigt wird.

(3) Soweit auf Vorschriften des bis zum 31.12.2000 gel-
tenden Zusatzversorgungsrechts verwiesen wird, erfolgt
dies durch Benennung der bisherigen entsprechenden
Vorschriften der Satzung.

(4) Für die Berechnung der Anwartschaften sind, soweit
jeweils erforderlich, die Rechengrößen (Entgelt, Ge-
samtbeschäftigungsquotient, Steuertabelle, Sozialversi-
cherungsbeiträge, Familienstand u. a.) vom 31.12.2001
maßgebend; soweit gesamtversorgungsfähiges Entgelt
zu berücksichtigen ist, ergibt sich dieses aus den ent-
sprechenden Kalenderjahren vor dem 01.01.2002; da-
bei bleibt die Dynamisierung zum 01.01.2002 un-
berücksichtigt. Für die Rentenberechnung nach § 18
Abs. 2 BetrAVG ist das am 31.12.2001 geltende Ren-
tenrecht maßgebend.

(5) Beanstandungen gegen die mitgeteilten beitragslo-
sen Versorgungspunkte sind innerhalb einer Aus-
schlussfrist von sechs Monaten nach Zugang des Nach-
weises der KZVK schriftlich unmittelbar gegenüber der
Kasse zu erheben. Auf die Ausschlussfrist ist in dem
Nachweis hinzuweisen.

§ 10
Höhe der Anwartschaften für am 31.12.2001 schon

und am 01.01.2002 noch Pflichtversicherte

(1) Die Anwartschaften der am 31.12.2001 schon und
am 01.01.2002 noch Pflichtversicherten berechnen sich
nach § 18 Abs. 2 BetrAVG, soweit sich aus Absatz 2
nichts anderes ergibt. Satz 1 gilt entsprechend für Be-
schäftigte, die nach den am 31.12.2000 geltenden Vor-
schriften der KZVK als pflichtversichert gelten. § 35a* in
der am 31.12.2001 geltenden Fassung der Satzung der
KZVK findet Anwendung, soweit seine Voraussetzungen
zum 31.12.2001 bereits erfüllt waren.

_________________________________________

*Der Wortlaut des § 35a der Satzung der KZVK a. F.:

§ 35a der Satzung der KZVK in der am 31.12.2001 geltenden Fassung:

Versicherungsrente auf Grund des Gesetzes zur Verbesserung 
der betrieblichen Altersversorgung

Bei einem Versicherten, der nach dem 21. Dezember 1974 und nach
Vollendung seines 35. Lebensjahres aus einem Arbeitsverhältnis aus-
geschieden ist, auf Grund dessen er 

a) seit mindestens zehn Jahren ununterbrochen durch denselben Be-
teiligten oder dessen Rechtsvorgänger pflichtversichert gewesen ist
oder

b) – wenn das Arbeitsverhältnis mindestens zwölf Jahre ohne Unter-
brechung bestanden hatte – seit mindestens drei Jahren ununter-
brochen durch denselben Beteiligten oder dessen Rechtsvorgänger
pflichtversichert gewesen ist,

wird, wenn ein Anspruch auf Versicherungsrente entsteht, die Versi-
cherungsrente hinsichtlich dieses Abschnittes der Pflichtversicherung
abweichend von § 35 Abs. 1 Satz 1 wie folgt berechnet:

1. Der monatliche Betrag der Versicherungsrente beträgt für je zwölf
Umlagemonate (§ 63 Abs. 5), die auf Grund des nach Buchstabe a
oder b maßgebenden Arbeitsverhältnisses zurückgelegt worden
sind, 0,4 v. H. des Entgelts nach Nr. 2; ein verbleibender Rest von
weniger als zwölf Umlagemonaten bleibt bei der Berechnung un-
berücksichtigt.

2. Entgelt im Sinne der Nr. 1 ist das Entgelt, das nach § 34 Abs. 1, 1a
und 2 im Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses ge-
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samtversorgungsfähig gewesen wäre, wenn in diesem Zeitpunkt der
Versicherungsfall eingetreten wäre und die Versorgungsrente am
Ersten des folgenden Kalendermonats begonnen hätte.

3. War der Versicherungsrentenberechtigte während des nach Num-
mer 1 maßgebenden Zeitraumes teilzeitbeschäftigt (§ 34a), ist für je-
den Versicherungsabschnitt ein Beschäftigungsquotient und für das
maßgebende Arbeitsverhältnis ein Gesamtbeschäftigungsquotient
zu bilden (§ 34a Abs. 2 und 3). War der Versicherungsrentenbe-
rechtigte während des nach § 34 für die Berechnung des gesamt-
versorgungsfähigen Entgelts maßgebenden Berechnungszeitraumes
teilzeitbeschäftigt, gilt für die Ermittlung des Entgelts im Sinne der
Nr. 2 § 34a Abs. 4 sinngemäß. Entgelt im Sinne der Nr. 2 ist das ent-
sprechend dem Gesamtbeschäftigungsquotienten herabgesetzte Ent-
gelt.

Erreicht der nach Satz 1 Nr.1 bis 3 sich ergebende Betrag nicht den Be-
trag, der sich bei Anwendung des § 35 Abs. 1 Satz 1 Buchst. a, b, d und
e auf den in Satz 1 bezeichneten Abschnitt der Pflichtversicherung er-
geben würde, so ist dieser Betrag maßgebend. Eine Unterbrechung des
Arbeitsverhältnisses in den in § 28 Abs. 3 Satz 1 Buchst. a und b ge-
nannten Fällen gilt nicht als Unterbrechung im Sinne des Satzes 1
Buchst. a.

_________________________________________

(2) Für Beschäftigte in den alten Bundesländern, die
am 01.01.2002 das 55. Lebensjahr vollendet haben
(rentennahe Jahrgänge), ist Ausgangswert für die bis
zum 31.12.2001 in der Zusatzversorgung (Gesamtver-
sorgung) erworbene Anwartschaft die Versorgungs-
rente, die sich unter Beachtung der Maßgaben des § 72,
insbesondere unter Berücksichtigung der Mindest-
gesamtversorgung (§ 32 Abs. 5 a. F.) und des § 35a
Abs. 1 Satz 2 a. F., für den Berechtigten bei Eintritt des
Versicherungsfalls am 31.12.2001, frühestens jedoch
zum Zeitpunkt der Vollendung des 63. Lebensjahres vor
Berücksichtigung des Abschlags ergeben würde. Von
diesem Ausgangswert ist der Betrag abzuziehen, den
die Versicherten aus dem Punktemodell bis zur Vollen-
dung des 63. Lebensjahres vor Berücksichtigung des
Abschlags noch erwerben könnten, wenn für sie zu-
satzversorgungspflichtige Entgelte in Höhe des mit dem
Gesamtbeschäftigungsquotienten vervielfachten ge-
samtversorgungsfähigen Entgelts gezahlt würden. Sind
am 31.12.2001 die Voraussetzungen für die Berück-
sichtigung des § 100 Abs. 3 a. F. erfüllt, berechnet sich
der Versorgungsvomhundertsatz nach dieser Vorschrift
mit der Maßgabe, dass nach § 100 Abs. 3 Satz 2 a. F.
abzuziehende Monate die Monate sind, die zwischen
dem 31.12.1991 und dem Ersten des Monats liegen,
der auf die Vollendung des 63. Lebensjahres folgt. Die
Sätze 1 bis 3 gelten für Beschäftigte, die am 31.12.2001
das 52. Lebensjahr vollendet haben und eine Rente für
schwerbehinderte Menschen beanspruchen könnten,
wenn sie zu diesem Zeitpunkt bereits das 60. Lebens-
jahr vollendet hätten, entsprechend mit der Maßgabe,
dass an die Stelle des 63. Lebensjahres das entspre-
chende, für sie individuell frühestmögliche Eintritts-
alter in die abschlagsfreie Rente für schwerbehinderte
Menschen maßgeblich ist. Werden in den Fällen des
Satzes 4 die Voraussetzungen für die Mindestgesamt-
versorgung zwischen dem Zeitpunkt der Hochrechnung
nach Satz 4 und der Vollendung des 63. Lebensjahres
erfüllt, erfolgt die Berechnung der Anwartschaft abwei-

chend von Satz 4 bezogen auf den Zeitpunkt, zu dem die
Voraussetzungen der Mindestgesamtversorgung erfüllt
wären.

(3) Für Beschäftigte, die vor dem 14. November 2001
Altersteilzeit oder einen Vorruhestand vereinbart ha-
ben, gilt Absatz 2 mit folgenden Maßgaben:

a) An die Stelle des 63. Lebensjahres tritt das verein-
barte Ende des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses bzw.
in den Fällen des Vorruhestandes das Alter, zu dem
nach der Vorruhestandsvereinbarung die Rente be-
ginnen würde.

b) Der anzurechnende Bezug nach Absatz 4 wird in den
Fällen, in denen die Mindestgesamtversorgung nach
dem bis zum 31. Dezember 2000 geltenden Zusatz-
versorgungsrecht maßgeblich gewesen wäre, um die
Abschläge vermindert, die sich zu dem Zeitpunkt,
auf den die Startgutschrift hochgerechnet wird, vor-
aussichtlich ergeben werden; diese Abschläge sind
der Zusatzversorgungseinrichtung vom Mitarbeiter
in geeigneter Weise nachzuweisen. Die Startgut-
schrift ist in den Fällen des Satzes 1 um den Betrag
der sich im Zeitpunkt der Hochrechnung nach Satz 1
voraussichtlich ergebenden Abschläge satzungs-
gemäß zu erhöhen.

(3a) Pflichtversicherte, bei denen der Versicherungsfall
der vollen Erwerbsminderung vor dem 1. Januar 2007
eingetreten ist, deren Startgutschrift nach Absatz 1 be-
rechnet wurde und die am 31. Dezember 2001

a) das 47. Lebensjahr vollendet sowie

b) mindestens 120 Umlagemonate zurückgelegt hatten, 

erhalten in Abweichung von dem üblichen Verfahren
eine zusätzliche Startgutschrift in Höhe des Betrages,
um den die Startgutschrift nach Absatz 2 die Startgut-
schrift nach Absatz 1 übersteigt; bei Berechnung der
Startgutschrift nach Absatz 2 sind die Maßgaben der
Sätze 2 und 3 zu beachten. Die Berechnung erfolgt be-
zogen auf die Vollendung des 63. Lebensjahres. Als an-
zurechnender Bezug wird die tatsächliche, entspre-
chend Absatz 5 auf das vollendete 63. Lebensjahr hoch-
gerechnete gesetzliche Rente zugrunde gelegt. Die sich
nach den Sätzen 1 bis 3 ergebende zusätzliche Start-
gutschrift gilt als soziale Komponente im Sinne des § 8.

(4) Für die Berechnung der beitragslosen Versorgungs-
punkte nach Absatz 2 ist die Rentenauskunft des ge-
setzlichen Rentenversicherungsträgers zum Stichtag
31.12.2001 nach Durchführung einer Kontenklärung
maßgebend. Die Pflichtversicherten haben, sofern sie
nicht bereits über eine Rentenauskunft aus dem Jahr
2001 verfügen, bis zum 30.09.2002 eine Rentenaus-
kunft zu beantragen und diese unverzüglich der KZVK
zu übersenden. Sofern die Rentenauskunft aus von den
Pflichtversicherten zu vertretenden Gründen bis zum
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31.12.2003 nicht beigebracht wird, werden die bei-
tragslosen Versorgungspunkte nach Absatz 1 berechnet.
Bei Vorliegen besonderer Gründe kann die Kasse eine
angemessene Fristverlängerung gewähren. Soweit bis
zum 31.12.2002 bereits ein bestands- oder rechtskräf-
tiger Rentenbescheid der gesetzlichen Rentenversiche-
rung vorliegt, ist – abweichend von Satz 1 – dieser
Grundlage für die Berechnung nach Absatz 2. 

(5) Für die Zeit bis zur Vollendung des 63. Lebensjahres
werden Entgeltpunkte in Höhe des jährlichen Durch-
schnitts der in dem Zeitraum vom 01.01.1999 bis
31.12.2001 tatsächlich aus Beitragszeiten erworbenen
Entgeltpunkte in Ansatz gebracht. Bei Pflichtversicher-
ten, die nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung
versichert sind, wird der anzurechnende Bezug nach
der bisher geltenden Regelung berücksichtigt; Zu-
schüsse werden in Höhe des jährlichen Durchschnitts
der in der Zeit vom 01.01.1999 bis 31.12.2001 tatsäch-
lich gemeldeten Zuschüsse in Ansatz gebracht. Ist in
den Jahren 1999 bis 2001 kein zusatzversorgungs-
pflichtiges Entgelt bezogen worden, ist gesamtversor-
gungsfähiges Entgelt das zusatzversorgungspflichtige
Entgelt, das sich ergeben hätte, wenn für den gesamten
Monat Dezember 2001 eine Beschäftigung vorgelegen
hätte. Sind in den Jahren 1999 bis 2001 keine Entgelt-
punkte erworben worden, ist für die Ermittlung der
Entgeltpunkte das rentenversicherungspflichtige Ent-
gelt maßgebend, das im Monat Dezember 2001 bezogen
worden wäre, wenn während des gesamten Monats
eine Beschäftigung vorgelegen hätte; für die Ermittlung
der Zuschüsse gilt dies entsprechend.

(6) Für die Berechnung der beitragslosen Versorgungs-
punkte nach Absatz 1 und 2 haben die Pflichtversicher-
ten bis zum 31.12.2002 ihrem Dienstgeber den Fami-
lienstand am 31.12.2001 (§ 32 Abs. 3c Satz 1 Buchst. a
und b a. F.) mitzuteilen. Der Dienstgeber hat die Daten
an die Kasse zu melden.

(7) Für die Dynamisierung der Anwartschaften gelten
die Regelungen der Satzung der KZVK.

§ 11
Höhe der Anwartschaften für am 01.01.2002 

beitragsfrei Versicherte

(1) Die beitragslosen Versorgungspunkte der am 01.01.
2002 beitragsfrei Versicherten werden nach der am
31.12.2001 geltenden Versicherungsrentenberechnung
ermittelt. Für die Dynamisierung der Anwartschaften
gelten die Regelungen der Satzung der KZVK. 

(2) Für Beschäftigte, für die § 107a a. F. gilt, findet Ab-
satz 1 mit der Maßgabe Anwendung, dass beitrags-
lose Versorgungspunkte nur nach §§ 35, 35a a. F. be-
rechnet werden und dass der Berechnung das Entgelt
zugrunde zu legen ist, das bei Pflichtversicherung in
den letzten fünf Jahren vor Beendigung des Arbeits-
verhältnisses zusatzversorgungspflichtig gewesen
wäre. Für Beschäftigte nach Satz 1 gilt die Wartezeit
als erfüllt.

(3) Für die freiwillig Weiterversicherten gilt Absatz 1
entsprechend.

§ 12
Übergangsregelung für die Hinzurechnung

von Versorgungspunkten

Bei Beschäftigten, die am 01.01.2002 bereits 20 Jahre
pflichtversichert sind, werden für jedes volle Kalen-
derjahr der Pflichtversicherung bis zum 31.12.2001
durchschnittlich mindestens 1,84 Versorgungspunkte
berücksichtigt. Bei Beschäftigten, deren Gesamtbe-
schäftigungsquotient am 31.12.2001 kleiner als 1,0
ist, gilt Satz 1 entsprechend mit der Maßgabe, dass
der Faktor 1,84 mit dem am 31.12.2001 maßgeben-
den Gesamtbeschäftigungsquotienten multipliziert
wird.

§ 13
Sterbegeld

Sterbegeld wird bei Fortgeltung des bisherigen Rechts
Anspruchsberechtigten unter Berücksichtigung des
am 31.12.2001 maßgebenden Gesamtbeschäfti-
gungsquotienten in folgender Höhe gezahlt für Ster-
befälle:

im Jahr 2002 1.535,00 Euro,

im Jahr 2003 1.500,00 Euro,

im Jahr 2004 1.200,00 Euro,

im Jahr 2005 900,00 Euro,

im Jahr 2006 600,00 Euro,

im Jahr 2007 300,00 Euro.

Ab dem Jahr 2008 fällt das Sterbegeld weg.
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Nr. 474

Verordnung zur Änderung und Berichtigung
der Satzung für die Pfarrgemeinderäte im
Erzbistum Freiburg

Die Satzung für die Pfarrgemeinderäte im Erzbistum
Freiburg vom 5. Juli 2004 (ABl. S. 353) wird wie folgt
geändert:

Artikel I

1. In § 4 Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Wahlgebiet“
durch das Wort „Wahlbezirk“ ersetzt.

2. In § 8 Absatz 2 Satz 2 wird vor dem Wort „Mitglie-
der“ das Wort „stimmberechtigte“ eingefügt. In den
§§ 10 Absatz 2 Satz 2,  26 Absatz 2 Satz 2, 27 Satz 2
und 33 Satz 1 wird jeweils vor dem Wort „Mitglieder“
das Wort „stimmberechtigten“ eingefügt.

3. In § 9 Absatz 2 Satz 1 wird der Strichpunkt durch 
einen Punkt ersetzt. Im neuen Satz 2 wird das 
Wort „er“ durch die Worte „Der Pfarrer“ ersetzt.

4. In § 15 Absatz 5 Satz 1 werden nach dem Wort „Aus-
schusses“ ein Komma gesetzt und die Worte „eines
Gesamt-Pfarrgemeinderates“ eingefügt.

5. In § 23 Absatz 3 Satz 1 wird die Zahl „3“ durch die
Zahl „2“ ersetzt.

6. In § 26 Absatz 6 Satz 2 werden  die Worte „ nach den
Absätzen 2 und 3“ durch die Worte „gemäß § 24“ er-
setzt.

7. § 38 wird um folgenden Absatz ergänzt:

„(3) § 5 Absatz 3 findet auf Personen, die am 1. Ja-
nuar 2005 Mitglied eines Pfarrgemeinderates sind 
und zum selben Zeitpunkt in einem Beamten- oder 
Arbeitsverhältnis mit einer Kirchengemeinde stehen,
keine Anwendung.“

Artikel II

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 31. Dezember
2004 in Kraft. 

Freiburg im Breisgau, den 3. Dezember 2004

Erzbischof

Nr. 475

Berichtigung der Wahlordnung für die Pfarr-
gemeinderäte im Erzbistum Freiburg vom 
5. Juli 2004

Die Wahlordnung für die Pfarrgemeinderäte im Erzbis-
tum Freiburg vom 5. Juli 2004 (ABl. S. 364 ff.) wird
wie folgt berichtigt:

1. In Abschnitt III § 31 Abatz 4 Satz 2 sind die Worte
„Wahl- bzw.“ zu streichen.

2. Abschnitt III § 34 Absatz 2 Nr. 1 erhält folgende Fas-
sung: „wenn der Name des Gewählten auf dem
Stimmzettel nicht lesbar, die Person des Gewählten
aus dem Stimmzettel nicht unzweifelhaft erkennbar
oder gegenüber dem Gewählten ein Vorbehalt beige-
fügt ist,“.

Nr. 476

Berichtigung der Verordnung zur Änderung
der Kirchensteuerordnung der Erzdiözese
Freiburg - KiStO - vom 5. Juli 2004

Die Verordnung zur Änderung der Kirchensteuerordung
der Erzdiözese Freiburg vom 5. Juli 2004 (ABl. S. 375)
wird wie folgt berichtigt:

1. Artikel I Nr.3 wird gestrichen.

2. Artikel I Nr. 4 wird Nr.3.

Nr. 477

Zukünftiges Engagement im Kindergarten-
bereich IV

Das weiter rückläufige Kirchensteueraufkommen und
die ebenfalls zurückgehende Zahl von Kindern im Kin-
dergartenalter erfordert eine weitere Veränderung un-
serer Position für den Betrieb von Kindergärten und
Angebotsformen. 

Der Rückgang der Kinderzahlen wird – regional mit 
unterschiedlicher Intensität, aber im Ergebnis eindeutig
– durch Grundschulkinder, vor allem aber durch unter
dreijährige Kinder kompensiert. Kirchengemeinden
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können bislang bereits im Rahmen der örtlich vor-
handenen Gruppen auch auf diese Situation reagieren
und unter dreijährige oder über sechsjährige Kinder
in den Kindergarten aufnehmen. Schwierig wird die
Situation jedoch dann, wenn zu einem späteren Zeit-
punkt doch wieder der Bedarf nach einer weiteren
Kindergartengruppe entsteht. Die Genehmigung einer
solchen Gruppe wird restriktiv gehandhabt. Wenn die
Genehmigung einer solchen Gruppe erfolgt, werden
Schlüsselzuweisungen bewilligt. Diese Schlüsselzu-
weisungen sind jedoch zukünftig nicht mehr aufzu-
bringen. 

Die Neuregelung der Genehmigungspraxis ermöglicht
generell die Genehmigung neuer Gruppen; allerdings
ohne dass Schlüsselzuweisungen hierfür bewilligt wer-
den. Für den Baubereich gilt, dass evtl. erforderliche
Baumaßnahmen zu 100 % von der bürgerlichen Ge-
meinde übernommen werden müssen.

Die nun geltende Situation ermöglicht vor Ort einen
großen Handlungsspielraum. Es können im Rahmen
der örtlich vorhandenen Gruppen die Möglichkeiten,
die das Kindergartengesetz eröffnet, umgesetzt werden.
Neue Gruppen sind im Einzelfall möglich, allerdings nur
bei einer 100 %igen Refinanzierung durch die bürgerli-
che Gemeinde. Im Einzelnen gelten folgende Regelun-
gen:

1. Neue Kindergärten werden – wie bisher – nicht ge-
nehmigt. Dies gilt auch dann, wenn eine Kommune
sowohl den Kindergartenneubau als auch die Be-
triebskosten zu 100 % finanzieren würde.

2. Die Genehmigung neuer Gruppen ist grundsätzlich
möglich. Voraussetzung für die Genehmigung einer
solchen Erweiterung ist allerdings, dass die durch
Elternbeiträge nicht finanzierten Betriebskosten ei-
ner zusätzlichen Gruppe zu 100 % durch die bürger-
liche Gemeinde oder durch sonstige öffentliche Zu-
schüsse refinanziert werden. Schlüsselzuweisungen
können nicht mehr bewilligt werden. 

3. Der Betrieb von Kindergärten erfolgt im Rahmen des
Kindergartengesetzes in der Fassung vom 8. April
2003. Kirchengemeinden können die sich hierbei er-
gebenden Möglichkeiten ausschöpfen (Kindergarten-
gruppen, altersgemischte Gruppen, Gruppen zur
Kleinkindbetreuung, integrative Gruppen, jeweils mit
den im Gesetz genannten Betriebsformen wie z. B.
der Regelöffnungszeit oder der verlängerten Öff-
nungszeiten).

4. Der Betrieb von Schülerhorten gehört nach wie vor
nicht zu den Bereichen kirchengemeindlichen Enga-
gements. Der Schülerhort fällt auch nicht in den 
Geltungsbereich des Kindergartengesetzes. 

Mit diesem Erlass werden die Amtsblatterlasse „Zukünf-
tiges Engagement im Kindergartenbereich“ (Amtsblatt
Nr. 2/1998, Seite 284) und „Zukünftiges Engagement im
Kindergartenbereich III“ (Amtsblatt Nr. 20/2003, Seite
96 f.) aufgehoben. Der Amtsblatterlass „Zukünftiges En-
gagement im Kindergartenbereich II (Amtsblatt Nr. 32/
1998, Seite 449 f.) wurde bereits mit dem Erlass „Zukünf-
tiges Engagement im Kindergartenbereich III“ aufgeho-
ben. Diese Regelung tritt mit sofortiger Wirkung in
Kraft.

Nr. 478

Afrikatag und Afrikakollekte 2005

Am 6. Januar 1891 fand zum ersten Mal eine Kollekte
für die Menschen Afrikas statt. Papst Leo der XIII. rief
damals dazu auf, den Menschen zu helfen, die von den
europäischen Kolonialmächten unterdrückt wurden. 

Seitdem ruft missio jedes Jahr zu Spenden und Gebeten
für die Frauen, Männer und Kinder in Afrika auf. Dank
der großen Hilfsbereitschaft von Spenderinnen und
Spendern kann missio viele lebensrettende Projekte rea-
lisieren.

So bildet noch heute die Kirche in Afrika das größte
Netzwerk, das den Armen und Unterdrückten beisteht.
Millionen Katholiken in den afrikanischen Gemeinden
wissen, an wen sie sich mit ihren Sorgen wenden kön-
nen: Rund 330.000 Katechistinnen und Katechisten
sind verlässliche Gesprächspartner, Seelsorger und 
Helfer in ihren Gemeinden.

„Antworte. In Gottes Namen.“ – mit diesem Motto lädt
der Afrikatag 2005 ein, den Blick besonders auf die
Menschen in Uganda zu richten, die seit 18 Jahren in 
einer Situation des Bürgerkriegs leben und überleben
müssen. Die Katechisten und Laienmitarbeiter der 
Kirche sind für diese Menschen in Norduganda ein 
Hoffnungszeichen. Sie harren bei den Menschen vor Ort
aus und stehen ihnen bei. Sie stärken die Gemeinde im
Glauben, kümmern sich um verwahrloste Jugendliche
und Opfer der Rebellenarmee, organisieren die Selbst-
hilfe in Lagern und Dörfern und unterstützen Hilfspro-
jekte. Um die enormen pastoralen Herausforderungen
meistern zu können, ist eine intensive Aus- und Fort-
bildung nötig. Die Afrikakollekte 2005 kommt Bil-
dungsprojekten für Katechisten und Laienmitarbeitern
speziell im Norden Ugandas aber auch anderen Regio-
nen in Afrika zugute.

Wir bitten Sie, auf die Afrikakollekte bereits im Vorfeld
des Afrikatages hinzuweisen. Durch diese Spenden-
sammlung ermöglichen die Katholiken in Deutschland
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die Ausbildung weiterer Katechistinnen und Katechisten
für die afrikanischen Gemeinden. Damit werden den
Menschen in Afrika neue Zukunftsperspektiven eröff-
net.

Die Kollekte ist am 6. Januar 2005 in allen Gottes-
diensten zu halten. Das Ergebnis der Kollekte soll so-
bald wie möglich an die Erzb. Kollektur Freiburg, Lan-
desbank Baden-Württemberg, Konto-Nr. 7404040841,
BLZ 600 501 01, mit dem Vermerk: „Afrikakollekte
2005“ überwiesen werden.

Hinweise für die Ausstellung der Zuwendungsbestäti-
gungen bitten wir dem Amtsblatt Nr. 10 vom 27. März
2001, Erlass Nr. 69, zu entnehmen. Die Zuwendungs-
bestätigung muss folgenden Vermerk enthalten: „Die
Zuwendung wird entsprechend den Angaben des Zu-
wendenden an das Erzbistum Freiburg, Körperschaft
des öffentlichen Rechts, weitergeleitet zur weiteren Ver-
wendung durch missio, Internationales Katholisches
Missionswerk e.V., Aachen.“ 

missio hat allen Pfarrämtern gut aufbereitetes Material
zum Afrikatag zugesandt. Diese Materialien enthalten
das Plakat zum Aushang in den Schaukästen, Unterla-
gen für drei Wettbewerbe (Afrika braucht Ihre Ideen)
sowie Bausteine und Liedvorschläge für den Gottes-
dienst (Einleitung, Predigtbausteine, Fürbitten und Ge-
bete). 

Weitere Informationen zum Afrikatag finden Sie auch
auf der Internetseite: www-missio-aachen.de.

Nr. 479

Pastoralkongress: Lebenswelten – Werte-
wandel

Jeder von uns lebt in zum Teil ganz verschiedenen 
„Lebenswelten“. Die Veränderungen in diesen Lebens-
welten treffen uns und unser Leben ganz unmittelbar;
Lebenswelten brauchen und ermöglichen aber auch
Entwicklung und Gestaltung. Dabei wird die Frage, wie
der Mensch und die Welt sein sollten und welche Werte
Veränderungen zu Grunde liegen, durchaus unter-
schiedlich beantwortet. Als Christen orientieren wir uns
an Jesus Christus, an seinen Worten und seinem Le-
bensbeispiel. Aus dieser Perspektive unsere Lebens-
und Weltgeschichte wahrzunehmen, sie zu deuten und
sich den daraus erwachsenen Aufgaben zu stellen, ist
unsere Verantwortung. Unter dem Motto „Lebenswelten
– Wertewandel“ laden wir ein, Lebenswelten genauer in
den Blick zu nehmen und auf der Grundlage des Evan-
geliums wertvolle Gestaltungsräume (neu) zu entdecken. 

Termin: 26. Februar 2005, 9.00 Uhr bis 17.30 Uhr

Ort: Erzb. Seelsorgeamt Freiburg

Referenten: Klaus Nientiedt, Chefredakteur Konrads-
blatt, und Mitarbeiter/innen der Abteilung
Sozialpastoral im Erzb. Seelsorgeamt

Leitung: Andreas Möhrle, Rektor Erzb. Seelsorge-
amt, und Dr. Thomas Dietrich, Abteilung
Sozialpastoral

Beitrag: 10,00 € pro Person (Teilnahmegebühr 
inkl. Verpflegung)

Anmeldung: www.seelsorgeamt-freiburg.de/pastoral-
kongress

Mitteilung


